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(54) Behälter

(57) Bei einem Behälter (11), der insbesondere als
Verschluss für die Eintrittsöffnung eines oder mehrere
Rohre (5, 6), einsetzbar ist, soll das freie Ende eines oder
mehrere Rohre (5, 6) zuverlässig verschlossen werden
können.

Dies wird dadurch erreicht, dass der Behälter aus
einer an dem oder den Rohren (5, 6) befestigten Abdicht-
kappe (12) und aus einem an der Abdichtkappe (12) an-
bringbaren Verschlusskörper (13) besteht, durch den die
Eintrittsöffnung des oder der Rohre (5, 6) verschließbar
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Behälter,
der insbesondere als Verschluss für die Eintrittsöffnung
eines oder mehrere Rohre einsetzbar ist.
[0002] Insbesondere bei Spritzgeräten, durch die Far-
ben, Lacke oder dgl. mittels einer Spritzpistole auf Ober-
flächen aufgetragen werden, hat sich die Notwendigkeit
herausgestellt, die Rohre, durch die die Farb und Lacke
aus einem Vorratsbehälter im Betriebszustand durch die
Pumpe angesaugt werden, nach deren Gebrauch luft-
dicht zu verschließen, um das Austrocknen und damit
das Aushärten der Farbe in dem Rohr zu verhindern. Die
Spritzgeräte werden oftmals auf Baustellen eingesetzt
und über Nacht oder während des Transportes nicht be-
nötigt. Die in dem Zuführ-Rohr eingesaugte Farbe härtet
dann aus, wenn diese nicht in regelmäßigen Zeitinterval-
len durch die Pumpe in Bewegung gehalten wird, oder
wenn die Farbe mit Luft in Berührung kommt.
[0003] Dabei hat sich herausgestellt, dass von den Be-
nutzern des Spritzgerätes das Zuführ-Rohr bei einer län-
geren Stillstandszeit vollständig gereinigt werden könn-
te. Dies führt jedoch zu zusätzlichen zeitaufwendigen Ar-
beiten, die umständlich sind. Die in dem Zuführ-Rohr vor-
handene Farbe wird dadurch unbrauchbar und ist zu ent-
sorgen.
[0004] Des Weiteren sind die Handwerker, die die
Spritzgeräte benutzen, auf den Gedanken gekommen,
die Eintrittsöffnung des Rohres mittels eines Behälters
in Form eines Sackes aus Papier oder Kunststoff oder
eines sonstigen Plastikbeutels während der Stillstands-
zeit des Spritzgerätes luftdicht zu verschließen. Eine sol-
che Maßnahme weist jedoch den erheblichen Nachteil
auf, dass der Behälter aufgrund des dünnwandigen Ma-
terials reißen kann und somit keine zuverlässige Kapse-
lung der Eintrittsöffnung des Rohres gewährleistet ist.
[0005] Des Weiteren läuft aus dem Rohr die dort vor-
handene Farbe nach Stillsetzen der Pumpe zurück, so
dass das Innere des Plastikbauteils mit Farbe gefüllt wird.
Bei der Abnahme des Behälters von dem Rohr läuft die
Farbe aus und verschmutzt daher oftmals den Benutzer
und die Umgebung, so dass zeitaufwändige Reinigungs-
arbeiten anfallen.
[0006] Für den Betrieb des Spritzgerätes ist es zudem
erforderlich, ein als Rücklaufleitung ausgebildetes Rohr
vorzusehen, das im Bereich der Eintrittsöffnung des Zu-
führ-Rohres parallel zu diesem verläuft. Die Pumpe kann
über einen Stellhebel in zwei unterschiedliche Betriebs-
stellungen gesetzt werden, nämlich zum Einen in die Be-
triebsstellung des Farbförderns und zum anderen in den
Durchmischungsmodus, so dass die in dem Zuführ-Rohr
vorhandene Farbe durch die Pumpe unmittelbar in ein
Rücklauf-Rohr und von dort in den Vorratsbehälter zu-
rückgeführt wird, wodurch die Pumpe und deren Zuführ-
Rohr entlüftet werden. Die Leerlaufeigenschaft der Pum-
pe ist hinlänglich bekannt und technisch notwendig, um
eine zuverlässige Betriebsweise des Spritzgerätes zu er-
möglichen.

[0007] Wenn jedoch der Behälter oder der Beutel zwei
im wesentlichen parallel zu einander ausgerichtete Roh-
re umschließen soll, ist es insbesondere im Übergangs-
bereich zwischen den beiden Rohren nahezu unmöglich,
diese derart abzudichten, dass Farbe aus dem Inneren
des Behälters nicht hindurchtritt, wodurch die Gefahr be-
steht, dass die Farbe aus dem Inneren des Behälters
während der Stillstandszeit der Pumpe bzw. während die
Pumpe im Umlaufbetrieb geschaltet ist, heraustritt und
somit die Umgebung verschmutzt wird.
[0008] Während des Stillstandes des Spritzgerätes
wird dieses oftmals transportiert, wodurch Erschütterun-
gen entstehen, die dazuführen können, dass der Behäl-
ter von der Eintrittsöffnung des Rohres rutscht und folg-
lich Farbe austritt, die die Umgebung verunreinigt. Auch
wird beim Transport das Spritzgerät in eine Lage ge-
bracht, in der ebenfalls Farbe austreten kann.
[0009] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen Be-
hälter der eingangs genannten Gattung weiterzubilden,
durch den gewährleistet ist, dass das freie als Eintritts-
öffnung vorgesehene Ende eines oder mehrerer Rohre,
zuverlässig nach außen abgedichtet wird, ohne dass
beim Abnehmen des Behälters Farbe austritt, durch die
die Umgebung verschmutzt wird. Vielmehr soll der Be-
hälter die Farbe aufnehmen und von dem oder den Roh-
ren - auch während des Transportes- nicht abfallen.
Gleichzeitig soll der Behälter derart ausgebildet sein,
dass in diesen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel für
die Farbe zuführbar ist, um diese im Leerlaufbetrieb der
Pumpe durch das Zufuhr- und Rücklauf-Rohr des Spritz-
gerätes fördern zu können, um ein Aushärten der Farbe
in den beiden Rohren zu verhindern.
[0010] Diese Aufgaben werden erfindungsgemäß
durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von Pa-
tentanspruch 1 gelöst.
[0011] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0012] Dadurch, dass die Abdichtkappe fest an dem
oder an den Rohren arretiert ist, kann an diese zuverläs-
sig ein Verschlusskörper befestigt werden, wodurch die
Eintrittsöffnungen der Rohre nach außen luftdicht gekap-
selt sind. Somit kann aus den Rohren auslaufende Farbe
aus dem derart ausgestalteten Behälter nicht austreten.
[0013] Es ist besonders vorteilhaft, wenn der Ver-
schlusskörper zweiteilig ausgebildet ist und aus einem
Rohrstück und einem Deckel besteht, das an der Ab-
dichtkappe befestigbar ist. Der Deckel ist dabei lösbar
mit dem Rohrstück verbunden, so dass beide Baustücke
von Farbrückständen schnell und einfach gesäubert wer-
den können.
[0014] Die Montage und die Demontage des Ver-
schlusskörpers erfolgt auf einfache Art und Weise, denn
dieser ist lediglich über ein an diesem angeformtes Au-
ßengewinde an ein Innengewinde der Abdichtkappe ein-
zuschrauben bzw. herauszudrehen. Die Verschlusskap-
pe ist dabei beispielsweise über eine Schweißverbin-
dung fest mit dem jeweiligen Rohr verbunden und kann
auch während des Betriebszustandes des Spritzgerätes
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ohne weiteres an der entsprechenden Position verblei-
ben, ohne dass die Verschlusskappe dabei durch in dem
Vorratsbehälter eingelagerte Farbe verschmutzt wird,
denn die Verschlusskappe ist oberhalb des Vorratsbe-
hälters angebracht.
[0015] Des Weiteren ist vorteilhaft, wenn in den Ver-
schlusskörper ein Sichtfenster eingesetzt ist oder wenn
der Verschlusskörper aus einem transparenten Material,
beispielsweise einem Kunststoffmaterial hergestellt ist,
denn dadurch kann der Benutzer von außen den Zustand
der aus den Rohren austropfenden Farbe ohne weiteres
erkennen und feststellen, ob es notwendig ist, in die
Schutzvorrichtung über eine Einlassöffnung Lösungs-
mittel oder Reinigungsflüssigkeit zuzugeben, um ein
Aushärten der in den Rohren vorhandenen Farbe zu ver-
hindern, auch kann dadurch der Füllstand in dem Behäl-
ter überprüft werden.
[0016] Die zuverlässige Arretierung der Abdichtungs-
kappe erfolgt dadurch, dass die Position und der Durch-
messer der Rohre, die Position und die Innendurchmes-
ser der Durchgangsbohrungen vorgibt, die in die Abdich-
tungskappe eingearbeitet sind, angepasst ist und somit
auch der Abstand zwischen den beiden parallel verlau-
fenden Rohren zuverlässig nach außen abgedichtet ist.
[0017] In der Zeichnung ist ein erfindungsgemäßes
Ausführungsbeispiel dargestellt, das nachfolgend näher
erläutert wird. Im Einzelnen zeigt:

Figur 1 ein Spritzgerät mit einer Pumpe, die durch ein
Zuführ-Rohr Farbe aus einem Vorratsbehälter
zu einer Spritzpistole fördert und ein an der
Pumpe angeschlossenes Rückführ-Rohr, das
bereichsweise parallel zu dem Zuführ-Rohr
verläuft, die während der Stillstandzeit des
Spritzgerätes durch einen Behälter luftdicht
abgedichtet sind in perspektivischer Ansicht,

Figur 2 der Behälter gemäß Figur 1, in Draufsicht,

Figur 3 der Behälter gemäß Figur 1, in Seitenansicht
und

Figur 4 der Behälter gemäß Figur 3 mit einer Einlas-
söffnung.

[0018] Den Figuren 1 bis 4 kann ein Behälter 11 ent-
nommen werden, durch den ein Zuführ-Rohr 5 sowie ein
Rücklaufrohr 6 während der Stillstandszeit eines Spritz-
gerätes 1 fest angebracht ist, wobei durch den Behälter
11 die beiden Eintrittsöffnungen der Rohre 5 und 6 luft-
dicht nach Außen verschlossen sind, um das Austrock-
nen und damit das Aushärten der in den Rohren 5, 6
eingelagerten Farbe zu verhindern.
[0019] Das Spritzgerät 1 besteht aus einem Gestell 2,
durch das ein Motor 3 und eine Pumpe 4 abgestützt ist.
Durch den Motor 3 wird die Pumpe 4 angetrieben; die
elektrische Energie für den Motor 3 erhält dieser über
eine elektrische Leitung 3’. Durch einen an der Pumpe

4 angebrachten Stellhebel 7 können zwei Betriebsstel-
lungen für die Pumpe 4 manuell eingestellt werden. Die
Pumpe 4 dient nämlich dazu, Farbe, Lacke oder dgl. aus
einem Vorratsbehälter 10 anzusaugen und die Farbe in
eine Zuführleitung 9 zu pressen, an die eine Spritzpistole
8 angeschlossen ist. Durch die Spritzpistole 8 wird dem-
nach die Farbe auf eine Oberfläche, beispielsweise eine
Hauswand, aufgetragen.
[0020] Es ist oftmals notwendig, die Pumpe 4 und das
Zuführ-Rohr 5 zu entlüften, so dass der Stellhebel 7 an
der Pumpe 4 in die zweite Betriebsstellung zu überführen
ist, so dass die von der Pumpe 4 eingesaugte Farbe
durch das Zuführ-Rohr 5 strömt und von der Pumpe 4
unmittelbar in das Rücklauf-Rohr 6 gepresst wird, so
dass die Farbe in den Vorratsbehälter 10 zurückfließt.
[0021] Während der Stillstandszeit der Spritzgerätes
1 sollen die beiden Eintrittsöffnungen des Zuführ-Rohres
5 und des Rücklauf-Rohres 6 luftdicht durch den Behälter
11 verschlossen werden, um ein Austreten der in den
beiden Rohren 5 und 6 eingelagerten Farbe und auch
um das Austrocknen der Farbe in den beiden Rohren 5
und 6 zu verhindern. Zu diesem Zweck ist an den beiden
Rohren 5 und 6 auf deren jeweiligen Außenseite eine
Abdichtkappe 12 ortsfest, beispielsweise über eine um-
laufende Schweißnaht 23 befestigt. Die Abdichtkappe 12
ist trichterförmig ausgebildet, so dass die beiden Rohre
5 und 6 aus der Abdichtkappe 12 ragen.
[0022] In die Abdichtkappe 12 sind zwei Durchgangs-
bohrungen 18 eingearbeitet. Dies kann insbesondere der
Figur 2 entnommen werden. Die Position der Durch-
gangsbohrungen 18 ist dabei an die Position der beiden
Rohre 5 und 6 angepasst. Des Weiteren korrespondiert
der Innendurchmesser der jeweiligen Durchgangsboh-
rungen 18 mit dem Außendurchmesser des jeweiligen
Rohres 5 oder 6. Insbesondere der Abstand zwischen
den beiden Rohren 5 und 6 ist somit durch die Abdicht-
kappe 12 verschlossen.
[0023] Um nunmehr eine luftdichte Abdichtung zwi-
schen den beiden Rohren 5 und 6 und der Abdichtkappe
12 zu erreichen, ist in die jeweilige Durchgangsbohrung
18 eine Dichtung 19 eingesetzt, die somit an dem Au-
ßenumfang des jeweiligen Rohres 5 oder 6 und an der
Innenkontur der jeweiligen Durchgangsbohrungen 18
anliegt.
[0024] Auf der den Durchgangsbohrungen 18 gegen-
überliegenden Seite der Abdichtkappe 12 ist in diese ein
Innengewinde 16 eingearbeitet, um die Kapselung der
beiden Eintrittsöffnungen der Rohe 5 und 6 durch einen
Verschlusskörper 13 zu erreichen. Der Verschlusskörper
13 ist dabei zweiteilig ausgebildet und besteht aus einem
Rohrstück 14 und einem Deckel 15. An dem Rohrstück
14 ist ein Außengewinde 17 vorgesehen, dass in das
Innengewinde 16 der Abdichtkappe 12 eindrehbar ist, so
dass das Rohrstück 14 an der Abdichtkappe 12 lösbar
fixiert ist.
[0025] Im gezeigten Ausführungsbeispiel der Figuren
2 und 3 wird der Deckel 15 in ein in der Innenkontur des
Rohrstückes 14 eingearbeiteten Innengewinde 16 ein-
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gedreht. Zu diesem Zweck ist auf der Außenkontur des
Deckels 15 ein Außengewinde 17 vorgesehen. Es ist je-
doch auch möglich, den Deckel 15 nach Art eines Pfrop-
fens in die freie Stirnseite des Rohrstückes 14 einzu-
schieben oder den Deckel 15 auf die Außenkontur des
Rohrstückes 14 aufzusetzen. Entscheidend ist, dass der
Deckel 15 fest und luftdicht an dem Rohrstück 14 arretiert
ist.
[0026] Der Abstand a zwischen dem freien Ende des
Rohres 5 und dem Boden des Deckels 15 soll zwischen
einem bis fünf Zenitmeter liegen und somit möglichst ge-
ring bemessen sein, damit die aus dem Rohr 5 und 6
austretende Farbe während der Stillstandszeit des
Spritzgerätes 1 in einem möglichst klein bemessenen
Raum eingeschlossen ist und diesen gegebenenfalls
vollständig befüllt, wodurch das weitere Austreten von
Farbe aus den beiden Rohren 5 und 6 verhindert werden
kann.
[0027] Um die Füllhöhe und/oder die Konsistenz der
ausgetretenen Farbe in dem Verschlusskörper 13 über-
prüfen zu können, ist in die Außenwand des Rohrstückes
14 ein Sichtfenster 22 eingesetzt. Es ist jedoch auch
möglich, den Verschlusskörper 13 ganz oder zumindest
bereichsweise aus einem transparenten Material, bei-
spielsweise aus einem durchsichtigen Kunststoff, herzu-
stellen.
[0028] Wenn die Konsistenz der Farbe darauf schlie-
ßen lässt, dass diese unmittelbar vor dem Austrocknen
steht, kann über ein in dem Verschlusskörper 13 einge-
arbeitete Einlassöffnung 21 Reinigungs- oder Lösungs-
flüssigkeit in das Innere des Verschlusskörpers 13 ein-
gespritzt werden. Dies ist der Figur 4 zu entnehmen.
Durch die Pumpe 4 wird anschließend die Lösungsflüs-
sigkeit der Farbe in den Rohren 5 und 6 durchmischt.
[0029] Um die Abdichtkappe 12 zuverlässig an den
beiden Rohren 5 und 6 zu befestigen, ist in dem Inneren
der Abdichtkappe 12 ein Stabilisierungssteg 20 einge-
setzt, der senkrecht zu den beiden Rohren 5 und 6 ver-
läuft und des zu von dem Kopf der Abdichtungskappe 12
beabstandet ist. In den Stabilisierungssteg 20 sind zwei
Durchgangsbohrungen 18 eingearbeitet, die in ihrer Po-
sition und in ihrer Größe mit der Position und dem Au-
ßendurchmesser der beiden Rohre 5 und 6 korrespon-
dieren. Somit wird die Abdichtkappe 12 in zwei vonein-
ander beanstandeten Bereichen an den beiden Rohren
5 und 6 gehalten. Sollte diese Fixierungsmaßnahme
nicht ausreichend sein, kann zusätzlich dazu die Abdicht-
kappe 12 über die Schweißnaht 23 mit den beiden Roh-
ren 5 und 6 fixiert werden.
[0030] Dadurch, dass der Behälter 11 vorzugsweise
aus drei miteinander lösbaren Bauteilen besteht, nämlich
der Abdichtkappe 12 dem Rohrstück 14 und dem Deckel
15, ist gewährleistet, dass sowohl die Montage als auch
die Demontage des Deckels 11 derart durchgeführt wer-
den kann, dass selbst bei ausgetretener Farbe aus den
Rohren 5 und 6 keine Verschmutzung der Umgebung
oder des Benutzers vermieden ist, denn dieser kann den
Behälter 11 zumindest teilweise definiert von dem Rohr

5 und 6 abnehmen. Zudem ist der Behälter 11 aus einem
Werkstoff gefertigt, der stabil ausgebildet ist und die Far-
be in seinem Inneren zuverlässig aufnimmt.

Patentansprüche

1. Behälter (11), der insbesondere als Verschluss für
die Eintrittsöffnung eines oder mehrere Rohre (5, 6),
einsetzbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Behälter aus einer an dem oder den Roh-
ren (5, 6) befestigten Abdichtkappe (12) und aus ei-
nem an der Abdichtkappe (12) anbringbaren Ver-
schlusskörper (13) besteht, durch den die Eintritts-
öffnung des oder der Rohre (5, 6) verschließbar ist.

2. Behälter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verschlusskörper (13) aus einem Rohr-
stück (14) und aus einem Deckel (15) besteht, der
als Pfropfen in die offen ausgebildete Stirnseite des
Rohrstückes (14) einsteckbar oder der auf den Au-
ßenumfang des Rohrstückes (14) aufschiebbar ist.

3. Behälter nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Abstand zwischen dem freien Ende des
Rohres (5, 6) und dem Deckel (15) zwischen einem
und fünf Zentimeter beträgt.

4. Behälter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass in die Innenkontur der Abdichtkappe (12) ein
Innengewinde und in die Außenkontur des Ver-
schlusskörpers (13) ein Außengewinde eingearbei-
tet ist, und dass der Verschlusskörper (13) lösbar
über das Außengewinde mit dem Innengewinde der
Abdichtkappe (12) verbunden ist.

5. Behälter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass in die Abdichtkappe (12) eine oder mehrere
Durchgangsbohrungen (18) eingearbeitet sind, in
die das jeweilige Rohr (5, 6) einführbar ist, und dass
zwischen der Außenkontur des jeweiligen Rohres
(5, 6) und der Durchgangsbohrung (18) eine Dich-
tung (19) eingesetzt ist.

6. Behälter nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Position und der Innendurchmesser der
Durchgangsbohrungen (18) mit der Position und
dem Außendurchmesser des jeweiligen Rohres (5,
6) korrespondiert.

7. Behälter nach einem oder mehreren der vorgenann-
ten Ansprüche,
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dadurch gekennzeichnet,
dass im Inneren der Abdichtkappe (12) ein Stabili-
sierungssteg (20) fest eingesetzt ist, der senkrecht
zu dem oder den Rohren (5, 6) verläuft, und dass in
dem Stabilisierungssteg (20) für jedes Rohr (5, 6)
eine Durchgangsbohrung (18) vorgesehen ist, durch
die das jeweilige Rohr (5, 6) verläuft und an der In-
nenkontur der Durchgangsbohrung (18) abgestützt
ist.

8. Behälter nach einem oder mehreren der vorgenann-
ten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass in den Verschlusskörper (13) eine Einlassöff-
nung (21), vorzugsweise im Bereich der Eintrittsöff-
nung des Rohres (5, 6), eingearbeitet ist, durch die
in das Innere des Verschlusskörpers (13) Reini-
gungs- oder Lösungsflüssigkeit einfüllbar ist oder
durch die der Behälter (1) arritierbar ist.

9. Behälter nach einem oder mehreren der vorgenann-
ten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abdeckkappe (12) und der Verschlusskör-
per (13) aus Metall oder aus Kunststoff hergestellt
sind, und dass in dem Verschlusskörper (13) ein
Sichtfester (22), vorzugsweise im Bereich der Ein-
trittsöffnung des Rohres (5, 6), eingearbeitet ist oder
dass der Verschlusskörper (13) aus einem ganz oder
teilweise transparenten Werkstoff besteht.

10. Behälter nach einem oder mehreren der vorgenann-
ten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das oder die Rohre (5, 6) als Zuführleitung für
eine Pumpe (3) einsetzbar ist, durch die aus einem
Vorratsbehälter (10) durch die Rohre (5, 6) Farbe,
Lacke oder dgl. ansaugbar und eine Spritzpistole (7)
oder einen Farbroller zuführbar ist.
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